
Weitere  Neuerungen  bei  den
Maßnahmen gegen die COVID-19-
Krise
Bereits in der letzten Ausgabe (04/2020) haben wir über Hilfsmaßnahmen zur
Abschwächung der massiven wirtschaftlichen Konsequenzen, welche durch das
Corona-Virus und durch die  getroffenen Gegenmaßnahmen ausgelöst  werden,
berichtet. Inzwischen haben sich eine Vielzahl an Klarstellungen, Änderungen
und Neuerungen  ergeben,  welche nachfolgend überblicksmäßig  dargestellt
werden sollen. Dabei ist nach wie vor davon auszugehen, dass es in den nächsten
Monaten zu weiteren Änderungen bzw. Ausweitungen der Maßnahmen kommen
kann.

Härtefall-Fonds – Phase 2

Die Einführung des Härtefall-Fonds  hat neben der erwarteten Erleichterung
auch zu Unklarheiten und Unverständnis bei den Antragskriterien geführt. Für
die seit Mitte April relevante Phase 2  ist  es zu Erleichterungen  bei  der
Antragstellung gekommen. Entgegen der Vorgehensweise in Phase 1 sind weder
Einkommensuntergrenzen noch -obergrenzen relevant  und auch bei  den
kritischen  Punkten  Mehrfachversicherung  und  Nebenbeschäftigung  wurden
Lockerungen  vorgenommen.

Monetär betrachtet stehen insgesamt maximal 6.000 € pro Betroffenen aus
dem Härtefall-Fonds zur Verfügung und zwar grundsätzlich 2.000 € monatlich
für 3 Monate. Da auf die maximale Förderung (6.000 €) Auszahlungen aus
Phase 1 angerechnet werden, soll es im Endeffekt zu einer Gleichstellung auch
für  alle  jene  kommen,  die  in  Phase  1  nicht  berücksichtigt  werden  konnten.
Überdies wird der bisherige Beobachtungszeitraum für die Inanspruchnahme
des  Härtefall-Fonds  um weitere  drei  Monate  bis  Mitte  September  2020
verlängert (bisher umfasste der Zeitraum 16. März bis 15. Juni). Innerhalb der
insgesamt 6 Monate können drei beliebige Monate für die Beantragung gewählt
werden – die drei Monate müssen nicht zwingend aufeinander folgen. Dies soll
wirtschaftliche Schwierigkeiten insbesondere dann abfedern, wenn im März
und April noch Einkommen erzielt wurde und erst später durch entsprechende
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Umsatzeinbußen  aufgrund  von  COVID-19  der  Härtefall-Fonds  in  Anspruch
genommen  werden  muss.  Bisher  galt  die  Maxime,  dass  bei  annehmbarer
finanzieller Lage zu Krisenbeginn keine Förderberechtigung durch den Härtefall-
Fonds gegeben war. Nach wie vor gilt als Härtefall, sofern – bedingt durch die
Anti-Corona-Maßnahmen – die laufenden Kosten nicht mehr gestemmt werden
können, ein (überwiegend) behördliches Betretungsverbot bestand oder der
Umsatz um zumindest 50% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weggefallen
ist.

Im Rahmen des Härtefall-Fonds wurde nun auch eine Mindestförderhöhe von
500 € pro Monat eingeführt, um individuelle Härtefälle und Unternehmen mit
fehlenden  Gewinnen  aufgrund  von  Investitionen  auffangen  zu  können.
Jungunternehmer,  die  ihr  Unternehmen  nach  dem  1.1.2018  (bisher  war
1.1.2020 die Grenze) gegründet haben, können auch ohne Steuerbescheid 500 €
beantragen. Überdies wurde klargestellt, dass eine Förderung aus dem Corona-
Familienhärteausgleich kein Ausschlussgrund für den Härtefall-Fonds ist.

FAQ zum Thema Kurzarbeit

Das Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend hat eine Broschüre zu
häufig  gestellten Fragen  (FAQ)  zur  COVID-19-Kurzarbeit  herausgebracht
(https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Coronavirus/FAQ–Kurzarbeit.html).  Die
Themengebiete  gliedern  sich  in  Anwendungsbereich,  Abwicklung,  Arbeitszeit,
Beihilfenhöhe, Entgeltfragen, Kurzarbeit i.V.m. arbeitsrechtlichen Sonderformen,
Abrechnung  sowie  Erhalt  des  Beschäftigtenstands.  Darin  wird  beispielsweise
klargestellt,  dass mit 1. April 2020 erst eingestellte Arbeitnehmer  nicht
sofort  mittels  Kurzarbeit  gefördert  werden können.  Vielmehr muss vor der
Kurzarbeit  bereits  ein  volles  Monatsgehalt  bezogen  worden  sein  bzw.  bei
unregelmäßigem Entgelt  zumindest  Entgelte  für  3  Monate  bzw.  13  Wochen
vorliegen. Vom Zeitpunkt her betrachtet kann Kurzarbeit grundsätzlich seit 21.
April nur noch rückwirkend mit 1. April 2020 (und nicht bereits für frühere
Zeiträume) beantragt werden.

Zum  regelmäßig  brisanten  Thema  Urlaub  ist  auch  die  Frage  zum
Urlaubsverbrauch  vor  Kurzarbeit  in  den  FAQ  enthalten.  So  sollten
Arbeitnehmer  in  Abstimmung  mit  dem  Arbeitgeber  den  gesamten
Urlaubsanspruch vergangener Urlaubsjahre sowie ein allenfalls bestehendes
Zeitguthaben  verbrauchen,  bevor  sie  in  Kurzarbeit  gehen  können.  Das
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Urlaubsentgelt bemisst sich übrigens an der Entlohnung vor der Kurzarbeit und
muss vom Arbeitgeber getragen werden. Gleichsam als Gegenteil von Urlaub
wird ebenso klargestellt, dass auch Mehrarbeit in der Kurzarbeit möglich ist
(und entsprechend gemeldet werden muss). Es kommt dann zu keinen Strafen.

Aus  administrativer  Sicht  wird  es  häufig  der  Fall  sein,  dass  die  Corona-
Kurzarbeit  noch  nicht  rechtzeitig  im  Lohnverrechnungsprogramm
programmiert  werden  konnte.  Sofern  etwa  im  April  eine  Akontozahlung
geleistet worden ist, kann Ende Mai eine Aufrollung vorgenommen werden.
Ratsam  ist  jedenfalls,  die  Arbeitnehmer  auf  den  Akontozahlungscharakter
hinzuweisen, um einen allfällig gutgläubigen Verbrauch von zu viel bezogenem
Entgelt zu verhindern.

Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, ist eine wichtige Frage, wie und
wann die Abrechnung der Kurzarbeitsbeihilfe  erfolgt.  Der Ablauf gestaltet
sich derart, dass für die in Kurzarbeit einbezogenen Arbeitnehmer seitens des
Unternehmens für jeden Kalendermonat bis zum 28. des Folgemonats  eine
Abrechnungsliste  vorzulegen  ist  (für  März  2020  darf  die  Abrechnung
ausnahmsweise  bis  spätestens  28.  Mai  2020  übermittelt  werden).  Zur
Auszahlung  der  Kurzarbeitsbeihilfe  kommt  es  im  Nachhinein  pro
Kalendermonat, nachdem die Teilabrechnung geprüft und vorgelegt worden ist.
Die  Bewilligung  der  Kurzarbeitsbeihilfe  bietet  den  Vorteil,  dass  sie  bei
Kredit- und Garantiegebern als Sicherheit vorgelegt werden kann. Außerdem
sollen Banken angehalten sein, bereits den Antrag auf Kurzarbeit gemeinsam mit
der  Bestätigung  des  Einlangens  des  Antrags  zu  akzeptieren  und  somit
Lohnzahlungen vorzufinanzieren. Technisch betrachtet und nach Auskunft des
AMS gibt es zwei Wege für die Erstellung und Abrechnung – entweder mittels
AMS-Webanwendung  oder  durch Datenimport  bzw.  Datenerfassung mit  der
AMS-Excel-Projektdatei. Jedenfalls müssen danach das Hochladen und Senden
im eAMS-Konto für Unternehmen  erfolgen.  Ein bedeutsames Merkmal  der
Webanwendung  liegt  darin,  dass  sie  zur  Abrechnung  von  bis  zu  150
Arbeitnehmern  und  Lehrlingen  verwendet  werden  kann.

(Weitere) steuerliche Erleichterungen

Das  6.  COVID-19-Gesetz  sieht  mehrere  Vereinfachungen  im  Rahmen  der
Einkommen-, Umsatzsteuer usw. vor wie z.B. die steuerliche Unschädlichkeit des
Tätigwerdens  pensionierter  Ärzte  während  der  Corona-Krise.  Auf  die



Lieferungen/innergemeinschaftlichen  Erwerbe  von  Schutzmasken  (auch
Stoffmasken)  seit  dem  13.  April  und  vor  dem  1.  August  2020  soll  0%
Umsatzsteuer anfallen – anstelle des Normalsteuersatzes von 20%. Schließlich
so l l  e s  auch  zu  i n  de r  BAO  gerege l t en  Er l e i ch te rungen  be i
Gutschriftauszahlungen  vom  Finanzamtskonto  kommen.

Bereits "länger bestehende" Begünstigungen für Arbeitnehmer betreffen Home-
Office und auch Bonuszahlungen. Demnach kann das Pendlerpauschale auch
während  des  Home-Offices  in  Anspruch  genommen  werden.  Ausschließlich
COVID-19-bedingte Bonuszahlungen, welche im Kalenderjahr 2020 gewährt
werden, sind bis zu 3.000 € beim Arbeitnehmer steuerfrei zu behandeln und
erhöhen auch nicht das Jahressechstel.

ÖGK-Fristen bleiben grundsätzlich aufrecht

D ie  Ös ter re i ch i sche  Gesundhe i t skasse  (ÖGK)  n immt  keine
Eintreibungsmaßnahmen für die Beiträge der Monate Februar, März und April
vor  –  Stundungs-  und  Ratenansuchen  sind  daher  nicht  notwendig  (für
Verzugszinsenfreiheit  muss  ein  formloser  Antrag  mit  Hinweis  auf
coronabedingte Liquiditätsprobleme gestellt werden). Allerdings stellt die ÖGK
klar, dass die Grundregeln der Lohnverrechnung aufrecht bleiben. Dies gilt
auch für die gesetzliche Fälligkeit der Beiträge. Ebenso sind die Anmeldungen
zur Pflichtversicherung weiterhin fristgerecht vor Arbeitsantritt der Arbeitnehmer
vorzunehmen.  Auch  die  monatlichen  Beitragsgrundlagenmeldungen  sind
weiterhin zu den üblichen Terminen an die ÖGK zu senden. Allerdings werden in
den  Monaten  März,  April  und  Mai  2020  für  coronabedingt  verspätete
Beitragsgrundlagenmeldungen  keine  Säumniszuschläge  vorgeschrieben
werden.

Verlängerte Aufstellungs- und Offenlegungsfristen für den Jahresabschluss

Eine  Klarstellung  ist  hier  (durch  das  Justizministerium)  erfolgt.
Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und Vereine mit Bilanzstichtag zwischen
16. Oktober 2019 und 31. Juli 2020 haben durch die Corona-Krise bedingt nun 9
Monate Zeit für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 (ansonsten muss
die Aufstellung innerhalb der ersten 5 Monate des Geschäftsjahres erfolgen).
Zugleich  wurde  die  Offenlegungsfrist  auf  12  Monate  verlängert
(normalerweise 9 Monate). Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2019 müssen



somit spätestens zum 31. Dezember 2020 im Firmenbuch offengelegt werden.

Erhöhung der Notstandshilfe

Die Notstandshilfe soll für die Monate Mai bis September auf das Ausmaß des
Arbeitslosengeldes  erhöht  werden.  Dadurch  soll  sichergestellt  sein,  dass  die
Krise für Menschen ohne Beschäftigung nicht noch verschärft wird.

Neuorganisation der Finanzverwaltung auf Jahresende verschoben

Wie zuletzt berichtet (KI 04/20), ist eine umfangreiche Neuorganisation der
Finanzverwaltung  geplant,  die  beispielsweise  eine  deutliche  Reduktion  der
Finanzämter (von der Zuständigkeit her betrachtet) mit sich bringen wird. Durch
die Corona-Krise ist es nun zu einer Verzögerung bei der Umsetzung gekommen.
Anstelle wie ursprünglich angedacht Juli 2020 ist nun der 31. Dezember 2020
das erklärte zeitliche Ziel.


